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Regeste

Anerkennung Abschluss/Ausbildung

Erwägungen

E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

E. 2
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag
ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.

E. 3
Dieses Urteil geht an: den Beschwerdeführer (Einschreiben, Beilage: Einzahlungsschein,
Beschwerdebeilagen zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. 712.0001.0000-5047; Einschreiben;
Beilage: Akten zurück) Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Bernard Maitre Jürg
Studer Versand: 9. Februar 2010
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